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Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland 
in Kraft getreten am 23.05.1949, 
geändert am 11.07.2012, Art. 3 (3):

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt 
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. (1996)
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Gesetz zur Gleichstellung

behinderter Menschen 
(Behindertengleichstellungsgesetz –
BGG) vom 27.04.2002, 
in Kraft getreten am 1. Mai 2002, 
geändert am 19. Dezember 2007.
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UN-Konvention

über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen

Für die BRD 
in Kraft getreten am 26.03.2009
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DIN 18041 – neuer Titel

Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen

Hörsamkeit in Räumen
Vorgaben und Hinweise für die Planung
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Die raumakustische Qualität hat einen bedeutsamen Einfluss auf das 
Verstehen von Sprache. Ist die Sprache nur mühsam zu verstehen, müssen  
verstärkt kognitive Prozesse mobilisiert werden, um die Sprachinformationen 
verarbeiten zu können. 

Anmerkung: Bei der Planung von Räumen für sprachliche Kommunikation sind 
auch Personen mit einem erhöhten Bedürfnis nach guter Hörsamkeit zu 
berücksichtigen [1]. Hier gelten das Benachteiligungsverbot aus Art. 3, Abs. 
3 GG [2], die Vorgaben des Bundesgleichstellungsgesetzes § 4 
(27.04.2002) [3] und die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (26.03.2009) [4]. Hiernach haben alle Menschen das Recht, 
unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen sowie ihrer 
ethischen, kulturellen oder sozialen Herkunft einen gleichberechtigten Zugang 
zu allen relevanten Teilhabebereichen einer Gesellschaft zu haben. Dies gilt 
für/über die gesamte Lebensspanne. In der Normfassung von 2004 waren 
diese Belange nicht umfassend für alle Nutzer berücksichtigt (zukünftig  
Inklusion anstelle von Integration). DIN 18040-1 und DIN 18040-3 
verweisen hinsichtlich der akustischen Anforderungen auf DIN 18041. Dies 
sind neben der Notwendigkeit zur Aktualisierung die wesentlichen Gründe für 
die Überarbeitung.
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DIN 18041:2004-05 (bisher)

Zuordnung der Nutzungsarten 
zu den Sollwerten der Nachhallzeiten

- Musik

- Sprache

- Unterricht

- Sport 1

- Sport 2

Vergleichbare Räume sind sinngemäß einzuordnen.
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Die Zuordnung der Nutzungsarten 
zu den Sollwerten der Nachhallzeiten

Entwurf 

Räume der 
Gruppe A 

(RG A1 
bis A5)
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Die Zuordnung der Nutzungsarten 
zu den Sollwerten der Nachhallzeiten

Entwurf 
2015
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Die Zuordnung der Nutzungsarten 
zu den Sollwerten der Nachhallzeiten

Entwurf 
2015
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Anforderungen Nachhallzeit / Nutzungsart
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Hinweis auf Barrierefreiheit
Von Personen mit Hörschäden wird die raumakustische 
Situation für Sprachkommunikation umso günstiger 
empfunden, je kürzer die Nachhallzeit ist. Dasselbe gilt 
auch für die Kommunikation in einer Sprache, die nicht 
als Muttersprache gelernt wurde, bei der Kommunikation 
mit Personen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen 
und bei der Kommunikation mit Personen, die auf andere 
Weise ein Bedarf nach erhöhter Sprachverständlichkeit 
haben, z. B. Personen mit Sprach- oder Sprachverarbei-
tungsstörungen, Konzentrations- bzw. Aufmerksamkeits-
störungen, Leistungsbeeinträchtigungen. 

Im Zweifelsfall sollten in Räumen zur Sprach-Information 
und -Kommunikation eher kürzere als längere Nachhall-
zeiten realisiert werden.
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Räume der Gruppe B (RG B1 bis RG B5)

Für Raumgruppe B (RG B) sind Maßnahmen der 
Raumbedämpfung zu empfehlen. Damit werden eine 
Senkung des mittleren Grundgeräuschpegels im Raum 
und eine Begrenzung der Halligkeit erreicht. 
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Anhänge

B1 Hinweise auf Anforderungen weiterer Regelwerke 
(insbesondere zum Schallschutz)

B2 Anordnung der Räume im Gebäude

B3 (Anzustrebende maximale) Störgeräusche
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Merke:

.

2015-03-21 DIN 18041 alt <--> neu 18

Gute Raum-Akustik

ist barrierefrei ! 

Sie hilft Allen
in der allgemein üblichen Weise

ohne besondere Erschwernis und

nicht nur grundsätzlich, sondern

vollständig ohne fremde Hilfe.


